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Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung

vom 03. November 2017 (BGBI. I.S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des

Gesetztes vom 08.08.2020 (BGBl. IS 1728) wird nach Beschlussfassung durch

den Stadtrat Bitterfeld-Wolfen vom ..........................  die 1. Änderung und Teil-

aufhebung des Bebauungsplanes 04/95  "Dorfanger Siebenhausen" in der

Gemarkung Bobbau, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem

Text (Teil B) beschlossen.

        Stadt Bitterfeld-Wolfen

                1. Änderung und Teilaufhebung des

                       Bebauungsplan Nr. 04/95

"Dorfanger Siebenhausen" in der Gemarkung Bobbau

Geltungsbereich der
Teilaufhebung

 - entfällt für Fläche der Teilaufhebung -

Geltungsbereich der
1. Änderung

     Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen hat in seiner Sitzung am

     03.06.2020 die Aufstellung der Teilaufhebung des Bebauungspla nes

     04/95  beschlossen. Die Bekanntmachung der Aufstellung erfolgte im

     Amtsblatt am 28.08.2020.

     Die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand im Rahmen

     einer öffentlichen Auslegung vom 31.08.2020 bis einschließlich

     14.09.2020 statt. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte

     sind im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB

     zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Entwurf der 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes

     (Stand Januar 2021), bestehend aus der Planzeichnung und den

     Textlichen Festsetzungen sowie der Begründung mit Umweltbericht und

     den umweltbezogenen Stellungnahmen hat vom  19.04.2021 bis

     einschließlich 21.05.2021 während der  verwaltungsüblichen Dienstzeiten

     bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen, im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Wolfen,

     Rathausplatz 1 in 06766 Bitterfeld-Wolfen, Zimmer 201 sowie im Zimmer

     311/312 im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Bitterfeld, Markt 7 in 06749

Bitterfeld-Wolfen öffentlich ausgelegen. Der Entwurf war während der

     Auslegungszeit auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen und

     Bedenken zu dem Entwurf von jedermann schriftlich, per E-Mail oder

     während der Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden können,

     ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 09.04.2021

     bekanntgemacht worden.

4. Das Inkrafttreten der 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes

sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während  der Dienststunden

     von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu

erhalten ist, ist gemäß Hauptsatzung im Amtsblatt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

vom ............., Nummer ...... ortsüblich bekanntgemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung

von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung

sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) und weiter auf Fälligkeit

und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB)

hingewiesen worden.

Die Teilaufhebung und 2. Änderung des Bebauungsplanes TH 1.1  ist am

Tag seiner Bekanntmachung in Kraft getreten und auf der Homepage der

Stadt für jedermann frei zugänglich einsehbar.

Bitterfeld-Wolfen, den ............           (Armin Schenk)

          Oberbürgermeister

2 . Die 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes 04/95 wurde

     durch den Stadtrat am .........2021 als Satzung beschlossen.

     Die Begründung zum Plan nebst Anlage wurde gebilligt.

     Bitterfeld-Wolfen, den ...........2021  (Armin Schenk)

Oberbürgermeister

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat die Stellungnahmen von den

     Behörden, den sonstigen Trägern  öffentlicher Belange sowie der

     Nachbargemeinden und -städten abschließend am ............. .2021 geprüft

     und abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

     Bitterfeld-Wolfen, den ...........2021 (Armin Schenk)

Oberbürgermeister

3. Die 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes 04/95 der

     Stadt Bitterfeld-Wolfen wird hiermit ausgefertigt.

     Bitterfeld-Wolfen, den ............2021          (Armin Schenk)

Oberbürgermeister

1.   Aufstellung und Beteiligung

   

     Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.03.2021 den  Entwurf des

Bebauungsplanes beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

     Die Begründung wurde gebilligt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte ind mit Schreiben ab

25.03.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Verfahrensvermerke zur 1. Änderung und Teilaufhebung
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